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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

ABGB §696;

GebG 1957 §17 Abs4;

GebG 1957 §33 TP5 Abs3;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2000/16/0324 2000/16/0323

Rechtssatz

Eine Bedingung ist die einem Rechtsgeschäft von den Parteien hinzugefügte Beschränkung, durch die der Eintritt oder

die Aufhebung einer Rechtswirkung von einem ungewissen Umstand abhängig gemacht wird; sollen die

Rechtswirkungen eines Geschäftes sofort eintreten, aber wieder aufhören, wenn und sobald ein ungewisses Ereignis

eintritt, so ist das Geschäft unter einer au ösenden Bedingung (Resolutivbedingung) geschlossen (Koziol/Welser,

Bürgerliches Recht12 I, 175f.).
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